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Kindergarteninfo Nr. 9 / 2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

unser Kindergarteninfo hat diese Themen: 

1. Ferienbetreuungsvertrag 

2. Anmeldebogen zur Einladung zum Oasentag 2015 

3. Sprachförderung SPATZ 2015 / 2016 

4. Brandschutzhelfer - neuer Schulungstermin 

1. Ferienbetreuungsvertrag

Für Schulabgänger die nach den Sommerferien des Kindergartens bis zur Einschulung wei-
terhin im Kindergarten betreut werden, muss ein separater Ferienbetreuungsvertrag abge-
schlossen werden. Den aktuellen Betreuungsvertrag können Sie sich bei uns auf der neuen 
Homepage herunterladen. Wir empfehlen Ihnen den Vertrag so anzusetzen: 

• Betreuung unter einem halben Monat: 50 % des Monatsbeitrages; 
• Betreuung über einem halben Monat: voller Monatsbeitrag. 

2. Einladung zu den Oasentagen 2015
  

Sie erhalten nun den Anmeldebogen zur Einladung zu den Oasentagen 2015 mit der Bitte 
um Rückmeldung möglichst bis zum 31. August 2015 an ulrike.braasch@vst-obrigheim.de 

Bitte teilen Sie uns Ihren Wunschtermin sowie einen Alternativtermin mit. Wir geben Ihnen 
bis zum 30.09.2015 Rückmeldung, damit Sie den Termin in Ihre Jahresplanung und in die 
Übersicht über die Schließtage im kommenden Kindergartenjahr mit aufnehmen können. 
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Über eine hohe Teilnehmerzahl würden wir uns sehr freuen. Alle anderen Infos finden Sie in 
der Einladung. 

3. Sprachförderung SPATZ 2015 / 2016

Die neuen SPATZ- Richtlinien (21.Juli 2015) sind nun veröffentlich worden.  
Wesentlichen Neuerungen ab dem Kindergartenjahr 2015 / 2016 sind: 

• Einbeziehung der Flüchtlingskinder und flexible Aufnahme der Flüchtlingskinder bis zum 
15. Februar; 

• Stärkere Einbeziehung von Familien (Erhöhung der Elternbeteiligung, aber auch Erhö-
hung der Elternaktivitäten); 

• Einbeziehung von knapp dreijährigen Kindern  

Der Antrag kann erst ab nächster Woche gestellt werden, da momentan noch kein Download 
des Formulars bei der L-Bank möglich ist (Stand 29.07.2015). Ebenso ändern sich die For-
mulare für die Einverständniserklärung der Eltern - momentan ist nur das Formular von 2014 
/ 2015 verfügbar. Auch dies soll sich demnächst ändern. Es ist deshalb nicht empfehlens-
wert, die bisherigen manuell abzuändern. Sobald die neuen Formulare vorhanden sind, in-
formieren wir Sie und mailen Ihnen diese zusammen mit weiteren Informationen zu.  

Der Kindergarten-Info liegt eine Namensliste bei. Bitte tragen Sie hier die förderberechtigten 
Kinder ein und lassen uns diese Liste baldmöglichst ausgefüllt zukommen. Bitte pro Sprach-
fördergruppe (egal ob ISK oder SBS) eine separate Liste ausfüllen. Ebenso ist es für uns 
wichtig zu wissen, ob Sie Flüchtlingskinder bereits in Ihrer Einrichtung betreuen und ob die 
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund mehr als 80% der Gesamtkinderzahl Ihrer Ein-
richtung beträgt. Vermerken Sie dies auch bitte formlos auf der Liste oder in Ihrer Mail an 
uns. Vielen Dank! 

Ansprechpartner Sprachförderung: Ulrike Braasch, Tel. 06261/9719-27 oder ulrike.braasch@vst-

obrigheim.de; 

4. Brandschutzhelfer - neuer Schulungstermin

Das Gesetz sieht je Gruppe einen Brandschutzhelfer vor. Da dies noch nicht in allen Einrich-
tungen so umgesetzt ist, bieten wir einen neuen Grundkurs für Brandschutzhelfer an.  

Dieser findet statt am: Freitag, den 18. September 2015  

- Theorie von 9.00 bis 13.30 Uhr in der Verrechnungsstelle  
- anschließend von 14.30 bis  ca. 15.30 Uhr bei der Firma Motip Dupli Haßmersheim 

Die Inhalte der theoretischen Schulung sind neben den Rechtsgrundlagen auch die Aufga-
ben des Brandschutzhelfers sowie die Gefahren eines Brandes und Löschmittel. Referent 
hierzu ist Herr Egner, unsere Fachkraft für Arbeitssicherheit. Der praktische Teil (Umgang 
mit Feuerlöschern) wird von Max Beißwenger durchgeführt. 

Bitte melden Sie sich bis spätestens 10. September 2015 bei uns per E-Mail (ulrike.braasch@vst-

obrigheim.de) an. Vielen Dank. 

Freundliche Grüße aus Obrigheim 

Die Mitarbeiter/innen der Verrechnungsstelle 



Anmeldebogen zum Oasentag 2016 
 
Anmeldebogen bitte bis zum 31.08.2015 per Mail zurück an die Verrechnungsstelle  

(ulrike.braasch@vst-obrigheim.de) 
 

Einrichtung:        

Anzahl der Teilnehmer/innen:       
 
Bitte gewünschten Termin ankreuzen und Teilnehmer/i nnen eintragen 
 

 Fr, 13.05.2016 Haus Rineck in Muckental 

 Do, 16.06.2016 Haus Rineck in Muckental 

 Di, 31.05.2016 Haus Haigern in Talheim bei Heilbronn 

 Mi, 29.06.2016 Haus Haigern in Talheim bei Heilbronn 

 

Nr. Name Vorname 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

 



 
 

*) In diesem Antrag verwendete Bezeichnungen wie „Antragsteller“ oder „Träger“ werden geschlechtsunspezifisch verwendet. Dies erfolgt aus Gründen der Lesbarkeit und    
beinhaltet weder Ausschluss noch Wertung. 
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Namensliste für den Einrichtungsträger 

Der Antragsteller ist verpflichtet, die Namensliste(n) dem Einrichtungsträger vorzulegen. Sie sind dem Antrag aus 
datenschutzrechtlichen Gründen nicht  beizufügen . Der Antragsteller/Träger*) muss die Namensliste(n) jedoch vorhalten und 

auf Verlangen der L-Bank vorlegen. 
 

 
 
Nr. 
 

 
Familienname, Vorname 

 
Geburtsdatum 
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Hinweis bezüglich der förderberechtigten Kinder: 
 

Die Nummer 1 der SPATZ-Richtlinie ist bei der Entscheidung der förderberechtigten Kinder zu berücksichtigen. 


